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schlüsselzahlen des konzerns
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30.06.2016



30.06.2015 R *



30.06.2015



30.12.2015



208



211



211



209



72.8



72.0



72.0



148.3



6.5



5.4



6.0



13.6



8.9%



7.5%



8.4%



9.1%



Abschreibungen: – Sachanlagen – Immateriellen Anlagen



3.0 0.4



2.9 0.4



2.9 0.4



6.3 0.8



Betriebsgewinn (EBIT)



3.0



2.1



2.7



6.4



4.2%



2.9%



3.7%



4.3%



2.3



1.5



1.9



5.1



133.4



140.2



138.2



139.1



51.5 81.9



51.7 88.5



51.7 86.5



54.5 84.6



38.6% 61.4%



36.9% 63.1%



37.4% 62.6%



39.2% 60.8%



45.4 88.0



56.1 84.1



55.7 82.5



51.4 87.7



34.0% 66.0%



40.0% 60.0%



40.3% 59.7%



37.0% 63.0%



1.6



3.8



3.8



6.5



14.5



22.8



22.8



17.0



8.9



6.8



6.8



9.2



Personal Personalbestand (auf Vollzeitbasis)



Erfolgsrechnung (Zahlen in Mio. CHF) Nettoumsatz Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Wertverminderungen (EBITDA) EBITDA (in %)



EBIT (in %) Nettoergebnis



Bilanz (Zahlen in Mio. CHF) Bilanzsumme Umlaufvermögen Anlagevermögen Umlaufvermögen (in %) Anlagevermögen (in %) Fremdkapital Eigenkapital Fremdkapital (in %) Eigenkapital (in %) Investitionen in Sachanlagen Verschuldung



Cash flow (Zahlen in Mio. CHF)



* 30.06.2015 R = «Restatement» (bedeutet, dass die Zahlen angepasst wurden. Seite 18 des Berichtes gibt zusätzliche Erklärungen).
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Vorbemerkung Der vorliegende Text des Zwischenberichtes wurde am 15.08.2016 in die endgültige Fassung gebracht und bezieht sich im Wesentlichen auf die Berichtsperiode. Allfällige Ereignisse oder auch veränderte Rahmenbedingungen, die sich zwischen dem Abschluss der Redigierung des Textes und der Publikation ereignet haben, mussten unberücksichtigt gelassen werden. Ausserdem wurden die Halbjahresresultate von der PwC nicht revidiert.



i. allgemeiner geschäftsverlauf







2016



Agrarpoltisches Umfeld (M.M.) Als die Vermarktung des Getreides über den Bund (Bundesamt für Landwirtschaft, Abteilung Verwertung) und etwas weiter zurück über die Eidgenössische Getreideverwaltung abgewickelt wurde, glaubte die Müllerei, noch ziemlich abseits der landwirtschaftlichen Produktion stehen zu können. Aber auch die Landwirtschaft – in unserem Falle die Getreideproduzenten – sah nicht in den Mühlen selbst, sondern vielmehr beim Bund, der gewissermassen als «Clearing-Stelle» zwischen der Urproduktion und der ersten Verarbeitungsstufe operierte, ihren Ansprechpartner. Dieses Bild hat sich seit der Liberalisierung des Brotgetreidemarktes (Ernte 2001) helvetischen Zuschnittes innerhalb des ordnungspolitischen Rahmens, die mit der Grenzbewirtschaftung stabilisierend und korrigierend auf die freien marktwirtschaftlichen Kräfte einwirkt, gründlich korrigiert. Auf beiden Seiten ist im Verlaufe der Jahre die Erkenntnis gereift, dass mehr als nur eine gegenseitige Abhängigkeit besteht. Das Schicksal und auch die Perspektiven der schweizerischen Landwirtschaft – in unserem Fall der Getreidebauern, die aber meist auch noch auf verschiedenen anderen Standbeinen (z.B. Milchwirtschaft) stehen – übertragen sich auf die nachfolgenden Veredelungsstufen und somit ganz ausgeprägt die 1. Verarbeitungsstufe (Mühlen). Im Klartext: Wenn der schweizerische Milchpreis am Boden ist und die Landwirte kaum in der Lage sind, die Kosten einigermassen zu decken, die Zuckerrübenproduktion in der Schweiz entsprechend der europäischen Agrarpolitik gefährdet ist und sich der Bund trotz einigem innenpolitischen Widerstand nicht veranlasst sieht, das Palmöl innerhalb des Projektes über das allfällige Freihandelsabkommen mit Malaysia/Indonesien, welches die Raps-/Ölsaatenproduktion in der Schweiz arg in Mitleidenschaft ziehen könnte, auszuklammern, dann sind das nicht nur für die Bauern, sondern auch für mehrere Zehntausend KMU keine guten Vorzeichen. Wir haben deshalb als bedeutende Mühlenunternehmung innerhalb der Branche nicht nur die Aufgabe, sondern geradezu die Pflicht, den uns zur Verfügung stehenden Handlungsspielraum auszunutzen. Auf tieferen Getreiderichtpreisen (siehe auch Zwischenbericht 2015/Seite 7) wie dies rechnerisch/theoretisch auch im Jahre 2016 möglich gewesen wäre, zu beharren, hätte sich als «ricochet» erwiesen, zumal beim heutigen Preisniveau die Brachlegung der Flächen – zumindest ökonomisch betrachtet – mehr als eine nur valable Alternative für die Landwirte darstellt. Ganz allgemein scheinen sich die Fronten bei den politischen Lagern im Zusammenhang mit der Landwirtschaft, aber auch den stark mit ihr liierten Veredelungsstufen und der lobbystarken Exportindustrie, die in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), der Handelszeitung (HZ) und bei Avenir Suisse ihre devoten Sprachrohre gefunden hat, zu verhärten. Nicht umsonst greifen die alarmierten Bürger, die sich Sorgen um die Kulturlandschaft, eine eigenständige Agrarproduktion, aber auch die Ernährungssicherheit machen, zum Mittel der Volksinitiative. Drei – teilweise sich überlappende – Initiativen (Initiative des SBV zur Ernährungssicherheit, Fair-Food-Initiative der Grünen Partei Schweiz, Ernährungsinitiative der Uniterre) sollten denjenigen Wirtschaftskreisen zu denken geben, die in den zahlreichen bilateralen Freihandelsabkommen und anderen mehr als nur zweifelhaften Projekten, z.B. TTIP (siehe auch Geschäftsbericht GMSA 2015/Kapitel 5), den ultimativen Befreiungsschlag für die bestehende schweizerische Agrarwirtschaft sehen. Das unlängst vom Bundesrat bis 2021 verlängerte GVO-Moratorium und die sich dennoch explizit offengehaltene Option, allenfalls auf Basis eines gesetzlichen Rahmens spezielle klar abgegrenzte GVO-Anbaugebiete dereinst schaffen zu können, wirken ziemlich mutlos und schon fast provozierend, wenn man bedenkt, dass die überwiegende Mehrheit der Schweizer Bürger von diesem völlig unnötigen Eingriff in die Natur nichts wissen will. (Die hoch eingezäunten und videoüberwachten GVO-Versuchsflächen der ETH, die mehrere
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Millionen Franken von Steuergeldern verschlingen, nur um wirksam geschützt zu werden, stehen symbolhaft für eine Entwicklung, bei der sich der Staat anscheinend vor «dreisten Teilen der Bevölkerung, die ohnehin nicht wissen, was gut für sie ist», abgrenzen will.) Wenn die äusserst gut informierte, verlässliche, mit den Verhältnissen der EU bestens vertraute deutsche Agrarzeitung Ende Juli 2016 schreibt, «TTIP steht vor dem Aus», dann kontrastiert diese Einschätzung ziemlich fundamental mit dem an eine Werbebotschaft erinnernden Titel des mit grosser Euphorie abgefassten Artikels «Angstfrei handeln» (NZZ, 12.07.2016) über das gleiche Thema. Fest steht eines: Ein «Andocken» der Schweiz an ein allfälliges TTIP hätte – analog dem seit 2008 de facto richtigerweise auf Eis gelegten Freihandelsabkommen-Projekt zwischen der Schweiz und der EU – auch mit einem allfälligen vom Bund aufgespannten finanziellen Rettungsschirm langfristig ausgesprochen nachteilige bis desaströse Auswirkungen auf die ganze agrarische Wertschöpfungskette. Über das Thema Doha-Runde (WTO) – welche letztlich auch die weitgehende Liberalisierung der weltweiten Agrarmärkte zum Ziel hat – haben wir nicht nur im Jahresbericht 2015, sondern auch in praktisch allen anderen Rechenschaftsberichten während der letzten Jahre laufend berichtet. Während die 2001 gestartete Doha-Runde künstlich am Leben erhalten wird und seit fast acht Jahren im tiefen Koma liegt, weil glücklicherweise selbst bei den Hauptakteuren die Erkenntnis gereift ist, dass eine eigenständige nationale – gewissermassen dezentralisierte – landwirtschaftliche Produktion auch in Zeiten der Globalisierung in jedem souveränen Land unverzichtbar ist, hat man sich vorerst auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Dieser Nenner heisst «Abschaffung der Exportsubventionen für verarbeitete Agrarprodukte» (Preisausgleichsmechanismus gemäss dem Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten) respektive in Kurzform Schoggigesetz. Gemäss der WTO-Ministerkonferenz in Nairobi vom Dezember 2015 wird den Ländern, die solche «Exportsubventionen» gewähren, eine Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt. Mit anderen Worten: Die Schweiz darf das bestehende – seit 1974 ausgesprochen bewährte – System bis Ende 2020 weiterführen. Trotz dieser vernünftig ausgehandelten Zeitachse hat sich – notabene bereits Mitte 2015 und besonders nach der Konferenz in Nairobi – der in der Schweiz übliche Aktivismus breitgemacht, um möglichst rasch eine «Alternative» zu erarbeiten. Es haben mittlerweile viele engagierte und konstruktive Gespräche auf unterschiedlichster Ebene stattgefunden, ohne dass bis dato ein Durchbruch erzielt worden wäre. Am 29.06.2016 hat der Bundesrat definitiv «grünes Licht» für die notwendige Anpassung des Schoggigesetzes und die Implementierung allfälliger weiterer Begleitmassnahmen gegeben, um «die Wertschöpfung in der Nahrungsmittelproduktion zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit der Nahrungsmittelindustrie zu stärken» (Textauszug aus der Pressemitteilung vom 29.06.2016). Mit grossem Erstaunen – um nicht zu sagen einer gewissen Ernüchterung – musste die Wertschöpfungskette in der vorgenannten Pressemitteilung allerdings zur Kenntnis nehmen, dass die neuen WTO-kompatiblen «Stützungsmassnahmen», welche sogenannt «direkt» an die landwirtschaftlichen Produzenten ausbezahlt werden, lediglich CHF 67.9 Mio. (Milch und Getreide) betragen sollen. (Der einsame, noch immer ausgesprochen kontrovers aufgefasste SNBEntscheid vom 15.01.2015, der aus gesamtwirtschaftlichen/volkswirtschaftlichen Gründen nach wie vor nicht nachzuvollziehen ist, scheint bereits wieder vergessen, obwohl die Standortqualität der Schweiz für Unternehmen, die eine echte Wertschöpfung generieren, unverändert mehr als nur angeschlagen ist.) Das kontrastiert nicht nur mit den CHF 95.9 Mio., die für 2016 zur Verfügung stehen, sondern insbesondere mit den Aussagen des zuständigen Bundesrates, der den interessierten Kreisen nach Nairobi bei verschiedenen Gelegenheiten die Zusicherung erteilt hat, dass die nach geltendem Recht verfügbaren Mittel (der WTO-Plafond liegt bei maximal CHF 114.9 Mio.) auch nach 2020 gesprochen werden sollen. Allerdings – so die Einschränkung – soll nach Angaben der beteiligten Schweizer Diplomaten in Nairobi an dieser Konferenz auch vereinbart worden sein, dass innerhalb der gewährten Übergangsfrist (Ende 2020) die Exporterstattungen nicht höher ausfallen sollen als diejenigen, die bis zur entsprechenden Vereinbarung (unter Ausblendung des Plafonds) in den letzten Jahren tatsächlich gewährt worden sind.
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Das ist einmal mehr der Preis, der letztlich von den Landwirten und der 1. Verarbeitungsstufe zu tragen ist, wenn taktisch etwas ungeschickt – im Sinne des vorauseilenden Gehorsams – der seinerzeit mühsam ausgehandelte WTO-Plafond seit Jahren aus innenpolitischem Kalkül nicht ausgeschöpft wird, um die Schweiz auf dem internationalen Parkett auch ja wie einen braven und beflissenen Musterschüler präsentieren zu können. «Den schwarzen Peter» einzig der Verwaltung zuschieben zu wollen, ist jedoch keinesfalls angebracht, zumal sich beide Parlamentskammern trotz zahlreicher Intervention auf unterschiedlichster Ebene schon seit Jahren ungemein schwer tun, die Wichtigkeit des Schoggigesetzes für den Produktionsstandort Schweiz anzuerkennen. (Das dürfte im Wesentlichen damit zu tun haben, dass das Schoggigesetz nicht, wie es richtigerweise der Fall wäre, als «Rohstoffausgleichs-Mechanismus» zugunsten der schweizerischen Agrarwirtschaft anerkannt ist, sondern von den Neoliberalen wie auch den orthodoxen Linken mit einigem «Erfolg» polemisierend als «Exportsubvention für die Agrarmultis» tituliert wird.) Diejenigen Kreise innerhalb der Getreidebranche/Milchbranche, die bei der Ausarbeitung der Alternativen für das Schoggigesetz ebenfalls auf Tempo gemacht haben, weil sie darauf vertrauten, dass der Status quo (CHF 95.9 Mio.) in die neue Ordnung herübergerettet werden kann, dürften sich nach Kenntnisnahme der Pressemitteilung des WBF als die Geprellten sehen. Eile ist zumindest aus der Sicht der Landwirtschaft/1. Verarbeitungsstufe – ganz besonders wenn uns noch gut 4 ½ Jahre zu Verfügung stehen – deshalb keinesfalls angebracht, sofern nicht sehr bald ein neues alternatives (WTO-kompatibles) System gefunden werden kann, das sich gegenüber der bestehenden Ordnung für die ganze Wertschöpfungskette als vorteilhaft erweist. Vielleicht steht hinter diesem zeitlichen Druck auch nicht unbedingt die Verwaltung, sondern vielmehr einige Exponenten oder Verbände der 2. Verarbeitungsstufe, die sich schon lange danach sehnen, dass endlich die Hürden für die Gewährung des Veredelungsverkehrs weitgehend geschleift werden, was mit der Ablösung des Schoggigesetzes der Fall sein wird. Marktgrösse Die verlässlichste statistische Basis im Brotgetreidesektor bildet das Getreidejahr, auch Kampagne genannt, welche vom 1.Juli bis zum 30.Juni dauert. Deshalb basieren unsere Überlegungen im Geschäftsbericht jeweils auf dieser Periode. Es dürfte jedoch durchaus opportun sein, zumindest im Halbjahresbericht auch einen kurzen Blick auf die Kalenderjahre zu werfen, was uns erlaubt, zu beurteilen, wo wir stehen. 2015 haben die schweizerischen Weichweizenmühlen nach Angaben des Dachverbandes Schweizerischer Müller (DSM) 465’100.6 t Brotgetreide gegenüber 467’296.6 t im Jahre 2014 vermahlen, was einem Rückgang der Vermahlungsmenge von 2’196 t oder knapp 0.5% entspricht. Unter Berücksichtigung der anscheinend etwas tieferen Ausbeute betrug dieser Rückgang auf das Mehl bezogen etwas mehr als 2’000 t, was einem leichten Rückgang der Marktgrösse von minus 0.6% entspricht. Grundsätzlich beziehen sich diese Zahlen auf diejenigen Vermahlungen, die der Pflichtlagerhaltung unterworfen sind. Die sog. «technischen Mehle» – die einem zolltechnischen Sonderregime unterworfen sind, weil sie nicht in der menschlichen Ernährung Verwendung finden, werden aus knapp 49’000 t (Zahlenbasis 2015) Importweizen generiert. (Rund 37’000 t fallen auf die Stärke/Glutengewinnung und rund 12’000 t auf andere industrielle Anwendungen.) Allerdings teilt sich dieser Kuchen – der ursprünglich ausschliesslich der inzwischen stillgelegten Aktienmühle Basel vorbehalten war – auf einen sehr kleinen Kreis von Mühlen auf, die in diesem volatilen (wertschöpfungsschwachen) Segment tätig sind. Lässt man die rund 4’000 t Verarbeitungsmenge ausser Acht, die nach europäischer Usanz von den Kleinmühlen (bis 500 t/Jahr) verarbeitet werden, dann beträgt die relevante Marktgrösse noch etwas mehr als 461’000 t, was vergleichsweise einem der tiefsten Werte innerhalb der letzten 10 Jahre entspricht. (Die Spannbreite innerhalb der letzten Dekade oszillierte zwischen 461’091 t und 478’158 t). Euphorie ist deshalb entlang der ganzen Wertschöpfungskette in keiner Weise am Platz, zumal die Schwächen des Produktionsstandortes Schweiz auch in unserem Sektor zu einem guten Teil vom Bevölkerungswachstum (siehe auch Geschäftsbericht 2015/Kapitel 1.1/Seite 15) kaschiert werden konnten.
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Mengenmässige Umsatzentwicklung Dass auch die binnenwirtschaftlich orientierte Mühlenwirtschaft von den Turbulenzen an der Währungsfront (Stichwort: SNB/15.01.2015) und damit einer schwierigen Entwicklung erfasst wird, hat sich mit aller Deutlichkeit im 1. Halbjahr des letzten Jahres manifestiert. In der entsprechenden Vorjahresperiode ist denn auch der mengenmässige Umsatz gegenüber dem 1. Halbjahr 2014 um rund 5% zurückgeglitten. Innerhalb der ersten sechs Monate des Berichtsjahres (2016) hat sich wiederum eine Erholung eingestellt, was sich in einer leichten Umsatzausweitung von rund 3% gegenüber dem ausgesprochen schwachen 1. Semester 2015 manifestiert hat. Von diesem – zumindest tendenziell – als recht vernünftig zu qualifizierenden Umsatzergebnis eine Trendwende abzuleiten, wäre jedoch ebenso unvorsichtig wie falsch, zumal wir noch rund 1’000 t (Mehl) hinter dem Ergebnis des 1. Halbjahres 2014 liegen. (Zudem waren die Umsätze im Juli – wie übrigens ganz ausgeprägt im Detailhandel – ausgesprochen enttäuschend, was den Vorsprung gegenüber der Vorjahresperiode zu einem guten Teil zunichte gemacht hat.) Darüber hinaus konnten wir besonders in einem Kundensegment von einem möglicherweise als singulär zu bezeichnenden Sondereffekt profitieren. Zu schaffen machen uns derzeit die Umsätze in der lateinischen Schweiz (Romandie/Tessin), zumal die Kundenstruktur in diesen Landesteilen noch wesentlich ausgeprägter als in der Deutschschweiz kleingewerblichen Charakter hat und damit von der Verlagerung der Konsum-/Einkaufsgewohnheiten besonders betroffen ist. Ganz offensichtlich findet die «Strukturbereinigung» (Konzentration/Konsolidierung), die in der deutschsprachigen Schweiz schon vor rund 10 Jahren voll eingesetzt hat, in diesen Landesteilen mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung statt, was in laufenden finanziellen Sanierungen, Geschäftsliquidationen und auch überraschenden Konkursen von einstigen Aushängeschildern der Bäckereibranche zum Ausdruck kommt. Sehr bewusst haben wir unsere Engagements (Finanzierungen/Darlehen) auf gesamtschweizerischer Ebene gegenüber dem Vorjahr um rund 20% reduziert, um die unzweifelhaft damit verbundenen Risiken, die von den Banken nicht mehr eingegangen werden, stark einzugrenzen. Dass diese Politik – zumindest kurz-bis mittelfristig Umsatz kostet – versteht sich fast von selbst. Und wenn wir Debitorenverluste erleiden – wie dies übrigens auch in den ersten Monaten des Jahres 2016 der Fall war –, dann erliegen wir nicht der Versuchung, «gutes Geld schlechtem nachzuwerfen», sondern halten uns vielmehr an die im angelsächsischen Raum verwendete Redewendung: «Take a loss and run.» Marktanteil Im Halbjahresbericht 2015 haben wir einen Marktanteil von 32% ausgewiesen. Hingegen hat sich der Marktanteil im Geschäftsjahr 2015 entsprechend dem seinerzeit erlittenen Umsatzrückgang auf 30.6% in der letzten Rechnungsperiode reduziert. Unter Ausklammerung der technischen, nicht der Pflichtlagerhaltung unterworfenen Mehle respektive der Spezialprodukte (vornehmlich Steiner Mühle AG), die nicht der Gattung des Brotgetreides zugeordnet werden können, dürfte sich der Marktanteil derzeit wieder auf dem Niveau der Vorjahre (2015/2014) – rund 32% – bewegen. Dass dieser Marktanteil inskünftig (siehe auch Ausführungen «Korrektur von betriebswirtschaftlichen Schwächen») ab Mitte 2016 mit einer deutlich tieferen technisch installierten Mühlenkapazität erarbeitet wird, ist eine der wesentlichsten Konsequenzen, die von Seiten der GMSA gezogen wurden, um dem Mehlmarkt, der bestenfalls stagniert – ganz zu schweigen von den fehlenden Wachstumsimpulsen – ein betriebswirtschaftlich probates Mittel entgegensetzen zu können.
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ii. innerbetriebliches Korrektur von betriebswirtschaftlichen Schwächen



(M.M.) Am 01.09.2013 kam die Grands Moulins de Cossonay Sàrl, à Penthalaz (GMC), die erst mit dem Stichtag der Übernahme des Gesellschaftskapitals durch die Groupe Minoteries SA (GMSA) zur juristischen Person wurde und vorher lediglich als Marke unter der Ägide der Provimi Kliba SA (Cargill USA) operiert hatte, unter die integrale Kontrolle unserer Mühlengruppe. Nutzen und Gefahr gingen wohl bereits am 01.06.2013 – nach Unterzeichnung des sog. «Share Purchase Agreement» (SPA) – an die GMSA über, ohne dass sie jedoch während dieser auch rückwirkend betrachtet nicht sehr stabilen Übergangsphase die alleinige Kontrolle über den mit einem «Spin-off» von der PKSA abgespalteten Geschäftsbereich ausüben konnte. Dieser Sachverhalt wie auch zahlreiche andere Aspekte dieser wohl bedeutendsten Akquisition der letzten Dekade in der schweizerischen Mühlenwirtschaft wurden in den verschiedensten seither veröffentlichten Jahresberichten/Zwischenberichten einlässlich diskutiert und kommentiert. Und trotzdem – auch wenn die Operation schon vor drei Jahren stattfand – hat uns die GMC als bedeutender, vornehmlich in der Romandie aktiv auftretender Akteur stets auf Trapp gehalten, obwohl mit der entschlossenen Art der betrieblichen/ organisatorischen Integration mittlerweile von einem stabilen und gesunden «courant normal» gesprochen werden kann. Massgeblich zum Erfolg der Verschmelzung der beidseitigen Interessen beigetragen haben die verständnisvollen, an Veränderung gewohnten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Penthalaz/Granges-près-Marnand, welche bereit waren, die übergeordneten Interessen stärker zu gewichten als die in solchen Fällen üblichen standortbezogenen Reflexe. Trotz der verhältnismässig raschen und konsequenten Integration der GMC unter Respektierung des eigenständigen – aber koordinierten – Marktauftrittes, was mit ersten Synergien in den Bereichen Verkauf, Integriertes Management System, IT, RH, Administration verbunden war, konnten jedoch die fundamentalen betriebswirtschaftlichen Schwächen, die in einem Marktumfeld, das durchaus den Begriff «hostil» rechtfertigt, nicht behoben werden. Getreu unserem Prinzip, die Herausforderungen proaktiv anzugehen, vorauszuschauen, nach Möglichkeit richtig zu antizipieren und nicht zuzuwarten, bis allenfalls unter dem Druck von erodierenden Erträgen gleichzeitig verschiedenste «Baustellen» eröffnet werden müssen, haben wir uns am 12.04.2016 formell dazu entschlossen, die Produktion der GMC nach Granges-près-Marnand zu verlegen (siehe entsprechende Pressemitteilung des gleichen Tages). Dieser Entscheid, welcher auf zwei fundamentalen betriebswirtschaftlichen Überlegungen beruht, ist uns alles andere als leichtgefallen, zumal wir kaum ein Jahr zuvor die Produktion der Moulins de Sion SA in die Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle Naters – an welcher wir vorerst eine Beteiligung von 30% halten – ins Oberwallis verlagert hatten. Eines der zwei Problemfelder liegt darin, dass eine Mühle mit einer Leistung von 130 t/24 Std. (GMC), welche zwischen 50% und maximal 60% (Basis 345 Tage/24 Std. = 100%) ausgelastet ist, im bestehenden, ausgesprochen rüden Wettbewerbsumfeld im Bereich der Veredelung von agrarischen Rohstoffen kaum in der Lage ist, mitzuhalten, geschweige denn eine führende Position einzunehmen. Insbesondere auch dann, wenn diese Mühle eine sehr umfassende, äusserst weitläufige bauliche Infrastruktur am Standort Penthalaz, die wohl nach wie vor funktionell ist, aber in den nächsten Jahren trotzdem etappenweise saniert werden muss, finanziell mitzutragen hätte. Valable Perspektiven, das Verarbeitungsvolumen – nicht auf Kosten der Mitbewerber, sondern in einem neuen Anwendungsfeld (technische Mehle für eine Chemiefirma in der Westschweiz) – markant zu erhöhen, welche zumindest im Jahre 2013 noch ziemlich konkret bestanden, haben sich in der Zwischenzeit weitgehend als «Chimäre» erwiesen. Dass die einst sehr bedeutende Hartweizenmühle der GMC mit einer Leistung von 90 t/24 Std. bereits im Jahre 2008 mit dem Wegbrechen einer vernünftigen Kundenbasis aufgegeben werden musste (in Analogie zur seinerzeit in den Eberle Mühlen, Rickenbach/Wil, ebenfalls installierten Durum-Mühle mit 70 t / 24 Std. anno 2001/2002), hat – auch wenn die Wertschöpfung dieser Produkte noch geringer ist als im Weichweizensektor – den Standort indirekt nachhaltig geschwächt (Diskrepanz zwischen dem betrieblichen Output und der imposanten baulichen/technischen Infrastruktur respektive den grosszügig bemessenen Silos). Eine andere mit dem harschen Wettbewerbsumfeld in Verbindung stehende Tatsache ist die Notwendigkeit, welche sich entlang der ganzen agrarischen Wertschöpfungskette zeigt, nämlich der ungebrochene, mit der Erosion der Margen akzentuierte Zwang zur Konzentration. Grössere, in jeder Hinsicht leistungsfähige, kostenoptimierte und hochausgelastete Mühlenanlagen mit einer Kapazität, die in der Schweiz vor 20 Jahren noch kaum als erreichbar und vernünftig qualifiziert wurde, sind in betriebswirtschaftlicher Hinsicht zu einer
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Notwendigkeit geworden. Damit hat sich nicht nur die Struktur der juristischen Personen in der Branche, sondern auch diejenige der Produktionsstandorte fundamental verändert. Innerhalb des gleichen Kantons in einer Distanz von rund 40 Kilometern zwei im Wesentlichen gleichartig gelagerte Mühlen auf längere Zeit betreiben zu wollen, hat sich im Interesse der Getreidebauern, unserer Kunden, des Aktionariates, aber letztlich auch unter Berücksichtigung der Sicherung von stabilen Arbeitsplätzen als keine verantwortbare Option erwiesen. Das Bonmot unseres VR-Präsidenten – «Standort kostet Geld» – trifft den Nagel in wohl kürzester Form auf den Kopf. Unmassgeblich, welche betriebliche Leistung ein Produktionsstandort erbringt, fallen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen und der komplexen baulichen Infrastruktur einer Mühle respektive eines Silos erhebliche Fixkosten an, die bei einer suboptimalen Nutzung kaum komprimiert werden können. «Quersubventionen» können sich zwischen einzelnen Produktionsstandorten/ Geschäftsbereichen punktuell – sofern die Perspektiven intakt sind und/oder die Wettbewerbs-/Marktsituation mittelfristig eine deutliche Aufhellung verspricht – als sinnvoll und richtig erweisen, sofern die Zeitspanne überblickbar ist. Die Mühle mit den Erträgen der in Penthalaz/Orbe anfallenden Zusatzaktivitäten (Getreidesammelstelle/Lagerhaltung für Dritte in den Silos) zu stützen, ist jedoch kein Zukunftsmodell, zumal in diesem Bereich auch nicht zu vernachlässigende Ersatzinvestitionen (z.B. Ersatz der Steuerung etc.) anstehen, welche den operationellen cash flow weitergehend absorbieren würden. Die letzten Vermahlungen in der GMC haben im Mai 2016 stattgefunden. Ab Bekanntgabe der Produktionsverlagerung wurden abschliessende Feinjustierungen der zuvor in mehrmonatiger Arbeit mit der Moulins de Granges SA in qualitativer Hinsicht koordinierten Mehle vorgenommen. Zum gleichen Zeitpunkt wurden die Vermahlungen sukzessive nach Granges-près-Marnand transferiert. Entsprechend der minutiösen Vorbereitung durch die Exponenten der verschiedensten standortübergreifenden Prozesse konnte diese Verlagerung weitgehend friktionslos – so wie es in der Planung vorgesehen war – vollzogen werden. Abgesehen von den umfassenden Arbeiten durch den im Mühlenbau nicht wegzudenkenden Weltmarktführer (Firma Bühler AG, Uzwil) – der uns seit weit mehr als 100 Jahren an beiden Hauptproduktionsstandorten Goldach und Granges-près-Marnand eng begleitet – ist ein wesentlicher Teil durch eine äusserst erfahrene, polyvalente und sehr vielseitige einsetzbare Equipe des technischen Dienstes mit umfassenden Eigenleistungen abgedeckt worden. Das Primat dieser von uns verfolgten Politik liegt dabei nicht nur in der Kostenoptimierung. Im Vordergrund steht vielmehr das Bestreben der GMSA, jederzeit auch das «Know-how» für weitere komplexe interne Umbauprojekte zu sichern. Damit können zum einen die Stillstandzeiten der ansehnlich hoch ausgelasteten Anlagen Bruggmühle Goldach AG/Moulins de Granges SA möglichst gering gehalten werden, und zum anderen ist es uns mit dieser Politik möglich, sehr rasch und unkompliziert auf spezifische Kundenwünsche (neue Anforderungen) jederzeit eingehen zu können. Anfang August schlagen wir mit der Demontage/Entsorgung des Mischfutterwerkes, welches bis Mai/Juni dieses Jahres noch von unserem Mieter und früheren Besitzer (Provimi Kliba SA/Cargill) teilweise genutzt wurde, ein neues Kapitel auf. Diese schwierigen, nicht ganz risikolosen (Staubexplosionsgefahr) und ausgesprochen anspruchsvollen Arbeiten, die, diplomatisch ausgedrückt, in einem Kontext von «stark erschwerten Bedingungen» (die amerikanischen Vorstellungen von Hygiene korrespondieren nicht mit dem schweizerischen Standard) stattfinden müssen, dürften sich bis Ende dieses Jahres hinziehen. (Ab 2017 widmen wir uns alsdann der Demontage der im Jahre 2008 stillgelegten Hartweizenmühle respektive dem 130 t/24 Std.-System der Weichweizenmühle, deren Produktionsvolumen unlängst von der Moulins de Granges SA absorbiert wurde.) Obwohl wir ganz besonders nach dem Zeitpunkt der Produktionsverlagerung regelmässig von Architekten, Immobilienentwicklern und anderen Organisationen angegangen wurden, die sich für die von der Getreidesammelstelle nicht mehr genutzten Gebäulichkeiten/Silos oder einzelne Parzellen des rund 43’000 m2 grossen Grundstückes interessieren, geben wir uns die notwendige Zeit, ein neues, globales Nutzungskonzept für alle nicht mit der Einlagerung von Getreide in Verbindung stehenden oder als Getreidesammelstelle dienenden Flächen zu erarbeiten. Gleichzeitig haben wir eine umfassende, ergänzende Zustandsanalyse der Gebäude/Silos zu den bereits vorliegenden Expertisen in Auftrag gegeben, um unter Berücksichtigung des langfristig notwendigen Investitionsbedarfes alle Elemente, die für eine Entscheidungsfindung notwendig sind, sehr genau zu kennen.
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Schweizerische Getreidesammelstellen im Sog der Strukturanpassung? (M.M.) Bei der im Jahre 2013 erfolgen Abspaltung («Spin-off») der Grands Moulins de Cossonay Sàrl, à Penthalaz (GMC) aus dem Portefeuille des amerikanischen Agrarmultis Cargill in dasjenige der Groupe Minoteries SA stand eindeutig die Mühlenunternehmung (Weichweizenmühle) als zentrales Element im Vordergrund. Allerdings haben wir die Verkäufer dazumal angehalten, die Getreidesammelstellen unbedingt in die von uns akquirierte GMC zu integrieren. Abgesehen von der Mühle und dem Eigentum an sämtlichen Immobilien/Silos in Penthalaz haben wir damit auch die operationelle Verantwortung für die Getreidesammelstellen an den Standorten Penthalaz und Orbe übernommen, die seither Teil unserer Unternehmung bilden. (In Orbe – ehemalige Moulin de Rod – betreiben wir mit den eigenen personellen Ressourcen das operationelle Geschäft der Sammelstelle, stehen jedoch, was die bauliche/technische Infrastruktur anbetrifft, lediglich in einem Mietverhältnis, zumal diese Silos schon vor einigen Jahren von der PKSA/Cargill an einen nicht mit Agrarwirtschaft in Verbindung stehenden, äusserst erfolgreichen Unternehmer der Bauwirtschaft veräussert wurden.) Mit Beginn der Kampagne 2016/2017 blicken wir mittlerweile auf die Erfahrungen von vier Ernten zurück, was uns ermöglicht hat, einen vertieften Einblick in diese entlang der Wertschöpfungskette wichtige Scharnierfunktion zwischen Getreideproduzent und der 1. Verarbeitungsstufe zu nehmen. Mit einem Annahmevolumen eines «Normaljahres» von rund 30’000 t (rund 2/3 Penthalaz respektive 1/3 Orbe) – zusammengesetzt aus (konsolidiert) durchschnittlich 60% Brotgetreide und 40% Futtergetreide – gehören wir in der Romandie – ganz abgesehen von der in der Schweiz flächendeckend präsenten Genossenschaft der Schweizer Bauern (fenaco) – zu den bedeutenderen Betreibern von Getreidesammelstellen. Das von knapp 300 Getreideproduzenten übernommene Brotgetreide wird fast ausschliesslich intern absorbiert, und im Bereich des Futtergetreides nehmen wir lediglich die Funktion als Dienstleister/Silobetreiber war, nachdem wir auch inskünftig keinerlei Ambitionen haben, in einer geschäftlichen Verbindung mit denjenigen Produzenten zu stehen, die ausschliesslich agrarische Rohstoffe für die tierische Ernährung anbauen. Ausgehend von einer in üblichen Jahren durchschnittlichen Inlandernte von etwas mehr als 400’000 t (Brotgetreide) – auch wenn die von den Getreideproduzenten übernommenen Mengen von Penthalaz und Orbe in der Branche als ansehnlich qualifiziert werden – decken wir in diesem Bereich auf schweizerischer Ebene kaum mehr als einen Marktanteil von 4% bis 5% ab. Bezogen auf den Eigenbedarf der GMSA kommen wir damit auf eine «Selbstversorgung» von 10% bis maximal 13%, die nicht über Zwischenhändler beschafft werden müssen. Welche Schlüsse lassen sich nun aus diesen Zahlen ziehen? Von einer nach wie vor stark dezentralen – um nicht zu sagen atomisierten – Struktur der Getreidesammelstellen zu sprechen, dürfte nicht ganz abwegig sein, zumal in der Schweiz derzeit noch etwas mehr als 200 Erfassungsstellen über das ganze Land verteilt sind, die meist wesentlich kleiner sind als die unsrigen. (Rund 100 Sammelstellen stehen im direkten/ indirekten Einflussbereich der fenaco, und der zweite grosse Anbieter von Inlandgetreide, die als Verein organisierte IP-Suisse, Zollikofen, «Vereinigung der integriert produzierenden Bäuerinnen und Bauern», verfügt nicht über eigene Sammelstellen und stützt sich auf die vorhandenen Silobetreiber ab.) Die feingliedrige, stark dezentrale Struktur der Getreidesammelstellen mag vor ein bis zwei Jahrzehnten – auch aus logistischen Gründen – durchaus noch ihre Berechtigung gehabt haben, dürfte jedoch angesichts der zunehmenden Konzentration auf Stufe der Produzenten – aber auch der zahlreichen innerhalb der 1. Verarbeitungsstufe ausgeschiedenen Akteure (Mühlen) – kaum einem vernünftigen Zukunftsmodell des 21. Jahrhunderts entsprechen. Dies deshalb, weil sich die Erwartungen und Ansprüche der Getreidebauern selbst, aber auch die der Mühlen unter dem Druck der Wettbewerbskräfte zwischenzeitlich stark gewandelt haben. Es geht – um bildlich zu sprechen – den Getreideproduzenten nicht mehr nur darum, den Weizen nach der Ernte möglichst umgehend in eine nah gelegene Annahmegosse zu kippen, um sich der Verantwortung, die mit dem Rohstoff verbunden ist, zu entledigen und alsdann das Geld zu kassieren. Vielmehr erwarten die Getreideproduzenten auch messbare Zusatzleistungen (Dienstleistungen). Analog verhält es sich mit der Mühlenwirtschaft, die sich mit einem klaren, sehr ambitiös gehaltenen Anforderungskatalog von Seiten der 2. Verarbeitungsstufe konfrontiert sieht, was eine direkte Rückkoppelung auf den agrarischen Rohstoff hat, und damit auf die korrekte und seriöse Arbeit, die von der Sammelstelle gemacht wird, angewiesen ist. Doch Anspruch und Realität klaffen bei vielen Getreidesammelstellen, die nicht willens – oder auch fähig – sind, ihre bauliche/technische/personelle Infrastruktur anzupassen, auseinander.
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Einige wenige der bedeutendsten, meist in der Westschweiz befindlichen Getreideproduzenten haben sich deshalb veranlasst gefühlt, eine eigene Reinigungs-, Trocknungs- und Lagerinfrastruktur – gewissermassen unter Umgehung der bisherigen Strukturen – zu schaffen. Solche «Selbsthilfemassnahmen» sind – nicht nur gegenüber den kleinen Sammelstellen, die vielleicht 0.5% bis 1% Marktanteil auf sich vereinigen und wahrscheinlich kaum in der Lage sind, in der Zukunft die notwendigen Ersatzinvestitionen zu erarbeiten – eindeutige Signale, bei denen sich jeder Akteur selbstkritisch die Frage stellen muss, ob man die Hausaufgaben wirklich gemacht hat. Zu glauben, die derzeitige Struktur der Getreidesammelstellen könne auch mit Hilfe von Verbänden zementiert werden, entspricht schon längst nicht mehr der Marktrealität. In wirtschaftlich/ökonomisch immer schwierigeren Zeiten ist von einem zunehmenden Druck auf die verschiedenen von den Sammelstellen erhobenen Gebühren, aber auch die Dienstleistungspalette, die zwingend zur Verfügung gestellt werden muss, um sich zu differenzieren, auszugehen. Das Sammelstellengeschäft ist und bleibt jedoch ein dezentrales Geschäft (zumindest auf Stufe der Silos und keineswegs bei der Führung), was sich in der bereits zuvor skizzierten Mittlerrolle/Scharnierfunktion zwischen einigen Tausend Getreidebauern und der noch verhältnismässig kleinen Anzahl von Akteuren der 1. Verarbeitungsstufe begründet. (Die Nähe zu den Landwirten im logistischen Bereich, aber auch ein tiefes Verständnis für die landwirtschaftliche Produktion als Ganzes – ganz abgesehen von einer einwandfreien, leistungsfähigen und kostengünstigen technischen Siloinfrastruktur, gepaart mit einem bunten Strauss von direkten und indirekten Dienstleistungen zugunsten der Kunden – sind mitunter wichtige Erfolgsfaktoren, um sich zu differenzieren.) Darüber hinaus kommt der Person des Sammelstellenleiters, der über eine langjährige Erfahrung mit umfassenden Fachkenntnissen verfügen muss, gleichzeitig weitreichende Entscheidungen innerhalb von kürzester Zeit zu fällen hat, um den Warenfluss während der meist unter hohem zeitlichem Druck stattfindenden Ernte nicht zu bremsen, eine zentrale Rolle zu. Ohne die Erfüllung dieser vorgenannten Voraussetzungen lassen sich die Ablieferungsmengen in den Sammelstellen nicht halten. Die bestehenden rund 200 Getreidesammelstellen dürften nach unserer Einschätzung im Verlaufe der nächsten Dekade noch mindestens um einen Drittel zurückgehen, damit grössere und besser ausgelastete Einheiten mit umfassenden, massgeschneiderten Lagermöglichkeiten, die sich nicht nur an der bestehenden Marktrealität (Bio/IP-Suisse/konventionell respektive regionale Labels) – und damit den Minimalanforderungen – orientieren, entstehen können. Bei der akkuraten Erfassung/Separierung der Qualitäten wie auch der späteren, nach möglichst klaren Kriterien differenzierten gezielten Vermarktung spielen die Getreidesammelstellen eine zentrale Rolle, weil die Wertschöpfungskette als Ganzes in der permanenten Pflicht steht, die Optimierung der einzelnen Aufgaben im Interesse der Erhaltung des Produktionsstandortes Schweiz voranzutreiben. Sammelstellen, welche die Qualität des Brotgetreides nur rudimentär und unvollständig erfassen können – oder Konzessionen bei der Einlagerung machen müssen, weil schlichtweg der vielleicht vor Jahrzehnten gebaute Siloraum fehlt, nicht erweitert wurde, die hygienischen Verhältnisse unzureichend sind – gleichzeitig aber auch nicht in der Lage sind, die monetären Aspekte, die mit der Proteinerfassung einhergehen, den Getreideproduzenten weiterzugeben, dürften es schwer haben, sich in der Zukunft behaupten zu können. Intern müssen deshalb auch wir uns mit der Frage auseinandersetzen, welche weiteren Synergien zwischen den zwei Getreidesammelstellen Penthalaz und Orbe umsetzbar sind respektive mit welchen Massnahmen es allenfalls möglich sein sollte, den Status quo zu durchbrechen. Sprich – es geht dabei grundsätzlich darum, die Marktstellung der GMSA im Getreidesammelstellengeschäft (organisch oder mit einer gezielten Akquisition) im Hinblick auf die auch in dieser Geschäftstätigkeit absehbare weitere Komprimierung der Margen zu erweitern/auszubauen, um eindeutig den ökonomischen Gesetzmässigkeiten, die mit der «kritischen Masse» verbunden sind, entfliehen zu können. Fest steht, dass der Betrieb einer Sammelstelle – entgegen der Auffassung vieler Akteure in der Mühlenwirtschaft – eine sehr anspruchsvolle, nicht ganz risikoarme, eigenständige Geschäftstätigkeit darstellt, die viel «savoir-faire» beansprucht und bedeutende bauliche/technische und auch finanzielle/ personelle Ressourcen voraussetzt. Wer glaubt, eine Getreidesammelstelle gewissermassen «nebenbei» – nur stiefmütterlich betreut – betreiben zu können, dürfte deshalb kaum eine nüchterne Beurteilung der Lage vorgenommen haben. Von der Welle der sich weiter abzeichnenden – mitunter auch zwingend notwendigen – Professionalisierung und dem Sog des kommerziellen Druckes könnten daher nicht wenige der Sammelstellen erfasst werden.



12



Zwischenbericht



kommentar zu den ergebnissen



(B.S) Die Abschlusszahlen des ersten Semesters sind – wie es üblicherweise der Fall ist – nicht auditiert worden. Allerdings wurden sämtliche Empfehlungen (SWISS GAAP FER 2014/2015) – und selbstverständlich auch die Norm FER 31 – angewendet. Der Nettoumsatz hat sich um 1.1% ausgeweitet und beträgt TCHF 72’799, was im Wesentlichen auf die um 3.3% gestiegenen mengenmässigen Umsätze der Endprodukte zurückzuführen ist. Die Bruttomarge ist um 4.2% auf TCHF 23’307 angestiegen, was erneut auch auf eine Verschiebung der Umsatzmengen zwischen den verschiedenen Anbauformen (konventionell, IP-Suisse, Bio) hinweist. Die anderen betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zum ersten Semester 2015 * um TCHF 676 deutlich zurückgebildet. Der durch den Verkauf der zwei Liegenschaften in La Chaux-de-Fonds entstandene seinerzeitige Mehrwert, wie auch die mit diesen Gebäuden in Zusammenhang gestandenen Mieteinnahmen, stehen damit in einem kausalen Zusammenhang. Um 3.6% konnten die betrieblichen Aufwendungen respektive die Personalkosten reduziert werden, was auf die laufenden Optimierungsmassnahmen hinweist. Der Betriebsgewinn (EBIT) verbessert sich auf TCHF 3’041 (TCHF 2’083/2015 *), was einer Steigerung von 46.0% entspricht. Das Nettoergebnis beträgt TCHF 2’308, was einem Anstieg von 55.7% im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode gleichkommt *. Nach der Zahlung der Dividende (2015) erreicht das Eigenkapital TCHF 88’011, oder 66.0%.



* Im Jahresbericht 2015, wurden die Abschlusszahlen des Geschäftsjahres 2014 angepasst. (Wir verweisen sie in diesem Zusammenhang auf das «Restatement» des Jahresberichtes 2015.) Diese Korrekturen haben Veränderungen bei den sonstigen betrieblichen Erträgen im Umfang von TCHF 578 und bei der Steuerbelastung von TCHF 126 herbeigeführt. (Siehe auch Seite 18, Darstellung und Rechnungslegungsgrundsätze).
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30.06.2016



%



31.12.2015



%



Flüssige Mittel



10’311



7.73%



6’487



4.66%



Forderungen aus Lieferungen und Leistungen



14’184



10.63%



14’101



10.14%



120



0.09%



128



0.09%



1’578



1.18%



1’977



1.42%



25’304



18.97%



31’618



22.74%



30



0.02%



157



0.11%



51’527



38.63%



54’468



39.17%



76’437



57.31%



77’920



56.03%



Immaterielles Anlagevermögen



1’256



0.94%



1’674



1.20%



Finanzanlagen



4’161



3.12%



4’997



3.59%



81’854



61.37%



84’591



60.83%



133’381



100.00%



139’059



100.00%



(in tausend Schweizer Franken)



AKTIVA



Umlaufvermögen



Forderungen gegenüber einer verbundenen Gesellschaft Sonstige Forderungen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten: Aktiva Umlaufvermögen insgesamt



Anlagevermögen Sachanlagen



Anlagevermögen insgesamt



AKTIVA INSGESAMT (Ungeprüfte Zahlen)
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konsolidierte bilanz des konzerns 30.06.2016



%



31.12.2015



%



Kurzfristige Finanzschulden



6’000



4.50%



5’000



3.60%



Andere kurzfristige Verbindlichkeiten



5’741



4.30%



5’492



3.95%



Rückstellungen für Umstrukturierung



1’486



1.11%



1’486



1.07%



Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen



8’267



6.20%



10’652



7.66%



925



0.69%



1’707



1.23%



22’419



16.81%



24’337



17.50%



8’500



6.37%



12’000



8.63%



Passive latente Ertragssteuern



14’451



10.83%



15’050



10.82%



Langfristiges Fremdkapital insgesamt



22’951



17.21%



27’050



19.45%



Fremdkapital insgesamt



45’370



34.02%



51’387



36.95%



1’650



1.24%



1’650



1.19%



Gewinnreserven



86’065



64.53%



85’737



61.66%



Eigenkapital insgesamt vor Anteilen der Minderheitsaktionäre



87’715



65.76%



87’387



62.84%



296



0.22%



285



0.20%



88’011



65.98%



87’672



63.05%



133’381



100.00%



139’059



100.00%



(in tausend Schweizer Franken)



PASSIVA



Kurzfristiges Fremdkapital



Rechnungsabgrenzungsposten: Passiva Kurzfristiges Fremdkapital insgesamt



Langfristiges Fremdkapital Langfristige Finanzschulden



Eigenkapital Aktienkapital



Kapitalanteile der Minderheitsaktionäre



Eigenkapital insgesamt einschliesslich Anteile Minderheitsaktionäre



PASSIVA INSGESAMT (Ungeprüfte Zahlen)
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konsolidierte erfolgsrechnung des konzerns (in tausend Schweizer Franken)



30.06.2015



15



30.06.2016



%



«Restatement»



%



Nettoumsatz



72’799



100.00%



71’989



100.00%



Warenaufwand



-49’400



-67.86%



-49’886



-69.30%



-92



-0.13%



262



0.37%



23’307



32.02%



22’365



31.07%



2’057



2.83%



2’733



3.80%



79



0.11%



-



0.00%



-11’906



-16.35%



-12’017



-16.69%



Betriebliche Aufwendungen



-7’057



-9.69%



-7’646



-10.62%



Abschreibungen auf Sachanlagen



-3’020



-4.15%



-2’933



-4.08%



-419



-0.58%



-419



-0.58%



3’041



4.18%



2’083



2.89%



91



0.13%



104



0.14%



Finanzaufwendungen



-245



-0.34%



-336



-0.47%



Gewinn vor Steuern



2’887



3.97%



1’851



2.57%



-564



-0.77%



-364



-0.51%



2’323



3.19%



1’487



2.06%



-15



-0.02%



-5



0.00%



2’308



3.17%



1’482



2.06%



Bestandesveränderungen Bruttogewinn aus Warenverkäufen



Sonstige betriebliche Erträge Ergebnisanteil assoziierte Gesellschaft Personalaufwendungen



Abschreibungen auf immateriellen Anlagen Betriebsgewinn



Finanzerträge



Steuern Nettoergebnis vor Abzug der Anteile der Minderheitsaktionäre



Erfolgsanteile der Minderheitsaktionäre NETTOERGEBNIS



Unverwässerter Gewinn pro Aktie



6.99



4.49



Verwässerter Gewinn pro Aktie



6.99



4.49



(Ungeprüfte Zahlen)
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konzernmittelflussrechnung (in tausend Schweizer Franken)



Nettoergebnis



30.06.2016



30.06.2015 «Restatement»



2’308



1’482



15



5



3’439



3’352



-599



-423



-79



-



Nettogewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen



-



-512



Nettoverlust aus dem Verkauf von Sachanlagen



4



-



5’088



3’904



-75



1’806



6’314



2’771



526



-862



-3’167



-1’557



249



759



Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit



8’935



6’821



Investitionen in Sachanlagen



-1’597



-3’774



-181



-1’663



1’096



1’796



55



3’626



-627



-15



Rückzahlung von kurzfristigen Finanzschulden



-2’500



-4’140



Dividendenausschüttung



-1’984



-1’654



Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit



-4’484



-5’794



3’824



1’012



Flüssige Mittel per 01.01.



6’487



5’931



Flüssige Mittel per 30.06.



10’311



6’487



3’824



1’012



Minderheitsanteile Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Anlagen Veränderung der latenten Steuerschulden Ergebnisanteil assoziierte Gesellschaft



Cash flow



Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Veränderung Vorräte Veränderung sonstiges Umlaufvermögen Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten Veränderung der anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten Dritter



Kauf von Finanzanlagen Veräusserung von Finanzanlagen Verkauf von Sachanlagen Mittelfluss aus Investitionstätigkeit



* Veränderung der flüssigen Mittel * Flüssige Mittel gemäss Bilanz



Veränderung (Ungeprüfte Zahlen)
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verändungen des konsolidierten eigenkapitals einschliesslich anteile minderheitsaktionäre



Aktienkapital



Gewinnreserven



Total Eigen kapital vor Minderheitsanteilen



1’650



80’818



82’468



2’007



2’007



82’825



84’475



272



84’747



-1’650



-1’650



-4



-1’654



-524



-524



1’482



1’482



5



1’487



82’133



83’783



273



84’056



-4



-4



3’608



3’608



12



3’620



85’737



87’387



285



87’672



Ausgeschüttete Dividenden



-1’980



-1’980



-4



-1’984



Konsolidiertes Ergebnis



2’308



2’308



15



2’323



86’065



87’715



296



88’011



(in tausend Schweizer Franken)



Stand per 1. Januar 2015 (vor «Restatement») «Restatement» Kapitalanlage-Immobilien



Stand per 1. Januar 2015 (nach «Restatement»)



1’650



Ausgeschüttete Dividenden Verrechnung des erworbenen Goodwill geschätzt Konsolidiertes Ergebnis



Stand per 30. Juni 2015



1’650



Anpassung des erworbenen Goodwill Konsolidiertes Ergebnis



Stand per 31. Dezember 2015



Stand per 30. Juni 2016



1’650



1’650



Angaben zum Aktienkapital: 330’000 Namenaktien zu nominal CHF 5.00. Betrag der gesetzlichen nicht ausschüttbaren Reserven: TCHF 3’025. (Ungeprüfte Zahlen)



Minder heitsanteile



Total Eigenkapital



272



82’740 2’007



-524



-4
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darstellung und rechnungslegungsgrundsätze



Die Konzernrechnung der Groupe Minoteries SA erfolgt in vollständiger Übereinstimmung mit den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER unter besonderer Berücksichtigung der Empfehlungen FER 31, welche im Vergleich zum Jahresabschluss Verkürzungen zulassen. Am 12. April 2016 hat die Groupe Minoteries SA eine Pressemitteilung publiziert in welcher festgehalten wurde, dass die Mehlproduktion der Grands Moulins de Cossonay Sàrl, à Penthalaz nach Granges-près-Marnand, in die Moulins de Granges SA transferiert werde. Die ersten Auswirkungen dieser inzwischen vollzogenen Konzentration werden sich im Verlaufe des 2. Semester 2016 und noch ausgeprägter ab 2017, einstellen. Im Zwischenabschluss 2016 sind die gleichen Rechnungslegungsgrundsätze zur Anwendung gekommen wie im konsolidierten Abschluss 2015. Der konsolidierte Zwischenabschluss ist jedoch nicht revidiert worden. Restatement Im Jahresbericht 2015, wurden die Abschlusszahlen des Geschäftsjahres 2014 angepasst. (Wir verweisen sie in diesem Zusammenhang auf das «Restatement» des Jahresberichtes 2015.) Aus Gründen der Transparenz respektive der Vergleichbarkeit mit dem Zwischenbericht 2015 wurden die Anpassungen per 1. Januar 2015 in den Veränderungen des konsolidierten Eigenkapitals erneut präsentiert. Eine per 1. Januar 2014 neubewertete Kapitalanlage-Immobilie wurde im Verlaufe des ersten Semesters 2015 veräussert. Der in diesem Zusammenhang angefallene Gewinn – welcher im Zwischenbericht per 30. Juni 2015 verbucht wurde – ist nicht mehr korrekt und wurde entsprechend angepasst. Es erfolgt damit eine Verminderung der sonstigen betrieblichen Erträge von TCHF 578 und eine Steuerbelastung von TCHF 126.
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III.  perspektiven
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(M.M.) Wer bereit ist, in der Müllerei ein finanzielles Engagement einzugehen, muss sich zwingend eine längerfristige Optik zu eigen machen. «Schnelles, leicht verdientes Geld» gibt es in unseren Reihen nicht. Kaum eine Ernte gleicht der anderen, und wenn im Juni noch von grossen Ernteerträgen und einer voraussichtlich zumindest ansprechenden Qualität gesprochen wurde, so kann sich das Blatt – wie übrigens ganz ausgeprägt dieses Jahr – innerhalb von wenigen Wochen schon wieder gewendet haben. Wir hängen zu einem guten Teil – und dies nicht nur, was die Launen der Natur anbetrifft – von vielen externen Faktoren ab, die wir kaum oder nur sehr wenig beeinflussen können. Für die Schweiz steht die EU in wirtschaftlicher Hinsicht – ganz besonders das nördliche Nachbarland Deutschland – im Vordergrund, was uns auch in politischer Hinsicht mit einer verlässlichen Regelmässigkeit ganz klar zu verstehen gegeben wird. Gegenüber der Einheitswährung in der EU – dem inzwischen ausgesprochen schwachen Euro, der seit Jahren vielmehr an die Verhältnisse in Bananenrepubliken erinnert – sind wir überaus stark exponiert, was zu verschiedensten Verwerfungen und signifikanten Veränderungen des Konsumverhaltens geführt hat. Das wirtschaftliche Umfeld wird heute ganz allgemein als ausgesprochen unstabil empfunden. Wenn wir allerdings mit einem etwas kritischen Blick zurückblenden, hat man die Situation auch vor 20 bis 30 Jahren insgesamt kaum als sehr komfortabel empfunden, obwohl die Akzente durchaus anders gelagert waren. (In der Wahrnehmung – und dies liegt auch im Naturell des «homo oeconomicus» – wird die Vergangenheit stets idealisiert.) Als das «Rationalisierungsabkommen» (privatwirtschaftliches Mengen- und Preiskartell) anfangs der 90iger Jahre durch einen starken Impuls aus der Ostschweiz zu Grabe getragen wurde, hat man den Verfasser dieser Zeilen beispielsweise als den «Totengräber der Branche» tituliert. Ebenso viel Skepsis bis Ablehnung hat man der Liberalisierung des schweizerischen Getreidemarktes (2001) entgegengebracht, um schliesslich festzustellen, dass sich der Staat durchaus von gewissen Aufgaben zurückziehen kann, ohne ein Chaos zu hinterlassen. In einer heute kaum mehr verständlichen Euphorie wurde im Mai 1992 ein allerdings nie aktiviertes EU-Beitrittsgesuch in Brüssel deponiert, um im Dezember des gleichen Jahres mit einer gewissen Verständnislosigkeit/Konsternation von Seiten der Politik und Wirtschaft zur Kenntnis nehmen zu müssen, dass die Schweizer Bürger die Zugehörigkeit zum europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nicht absegnen. Es wurde in der Folge von «Expertenseite»/Konjunkturforschern der Teufel für die schweizerische Wirtschaft – ganz besonders auch für die schweizerische Agrarwirtschaft – an die Wand gemalt, ohne dass diese seinerzeit prognostizierten wirtschaftlichen Nachteile innerhalb der letzten knapp 25 Jahre auch nur annähernd eingetreten wären. Vielmehr das Gegenteil ist der Fall: Das BIP per capita ist auch in einem internationalen Kontext fast rekordhaft hoch und die Arbeitslosenrate in der Schweiz mit 3.1% (Juni 2016) trotz einem strammen Bevölkerungswachstum von rund 1%/Jahr ausgesprochen tief, wohlwissend, dass sehr viele Arbeitsplätze in Segmenten geschaffen werden, die keine echte Wertschöpfung generieren (z.B. Gesundheitswesen). Auch heute hat das politische und wirtschaftliche Establishment ganz offensichtlich noch nicht kapiert, dass die Schweizer Bürger aufgebauschten Drohkulissen – beispielsweise dem gegenwärtig indirekt zur Diskussion stehenden TTIP-Projekt zwischen der EU und der USA – wenig bis gar nichts abgewinnen können. Die schweizerische Agrarwirtschaft, welcher man mit Freihandelsabkommens-Projekten wie dem TTIP am liebsten den Garaus machen möchte, um sich die Finger nicht selbst schmutzig zu machen, ist und bleibt Teil unserer nationalen Identität. Der verhältnismässig bescheidene Beitrag der Urproduktion zum BIP ist dabei von keinerlei Relevanz, weil ganze andere Werte und Leistungen mit der schweizerischen Landwirtschaft – und somit der ganzen Volkswirtschaft – verbunden sind. Das gibt letztlich auch der Mühlenwirtschaft als verlängertem Arm der schweizerischen Agrarproduktion – und dies trotz tiefgreifenden Veränderungen in den letzten Jahrzehnten – eine gewisse Stabilität. Den volatilen, manchmal schwer voraussehbaren Unwägbarkeiten des Marktes, die mitunter auch durch sehr schwierige Ernteverhältnisse (z.B. 2014/2016) akzentuiert werden, zumal rund 70% der Kosten auf den Rohstoff fallen, gilt es stets etwas entgegensetzen
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zu können. Das Aktionariat erwartet – selbstverständlich völlig zu Recht und dies auch bei schwierigen Rahmenbedingungen – ein korrektes, möglichst stabiles Unternehmensergebnis ohne fundamentale Überraschungen. Das ist – im übertragenen Sinne – wie beim Wein: Je besser ein Weingut mit viel «savoir-faire» und entsprechender Erfahrung geführt wird und je nachhaltiger dem «terroir» im langfristigen Interesse Sorge getragen wird, desto geringer sind die qualitativen und auch kommerziellen Ausschläge eines anspruchsvollen bis schwierigen Jahrgangs. Mit anderen Worten: Die Saat einer vernünftigen Bilanz und einer ansprechenden Erfolgsrechnung basiert auch in der Mühlenwirtschaft auf den Massnahmen, die einige Monate – und teilweise mehrere Jahre – früher eingeleitet wurden. Dieses Prinzip halten wir uns stets vor Augen, weshalb wir auch 2016 (Zentralisierung der Produktion im Kanton Waadt) – analog dem Entscheid im Jahre 2015 (Verlagerung der Moulins de Sion SA in die Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle Naters) – unangenehme Entscheide, bei denen im Moment keine Meriten zu holen sind, mit Entschlossenheit, aber gleichzeitig Fingerspitzengefühl und geleitet von einer sozialen Verantwortung umgesetzt haben. Diese Politik, gepaart mit der Gewissheit, eine grundsolide bis komfortable Eigenkapitaldecke – und dies trotz der fast ungestümen Entwicklung der letzten Dekade – vorweisen zu können, gibt uns eine gewisse Zuversicht, das Jahresergebnis der letzten Rechnungsperiode auch 2016 mindestens halten zu können.
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Zwischenbericht 2016 - Groupe Minoteries SA 
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CommuniquÃ© de presse Groupe Minoteries SA 

19.04.2016 - Page 1 ... ausgesprochen vorteilhaft waren, kann insgesamt â€“ ganz besonders unter ... (Euro/Schweizer Franken) â€“ deutlich verschlechtert. ... wird eine Dividende von CHF 6.00 pro Aktie vorgeschlagen (2014: CHF 5.00).
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Zwischenbericht - Aufarbeitungskommission 

FÃ¼r Deutschland liegen bislang kaum Erfah- rungen mit der gesamtgesellschaftlichen Aufar- bei tung von sexueller Gewalt an Kindern und. Jugend lichen vor. Mit der Einrichtung der Unab - hÃ¤ngigen Kommission zur Aufarbeitung sexuel- len Kindesmissbra
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FÃ¼r Deutschland liegen bislang kaum Erfah- rungen mit der gesamtgesellschaftlichen Aufar- bei tung von sexueller Gewalt an Kindern und. Jugend lichen vor. Mit der Einrichtung der Unab - hÃ¤ngigen Kommission zur Aufarbeitung sexuel- len Kindesmissbra
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NYSIF Document Control Center-Disability Underwriting .... BY AN INSURER, OR SELF INSURER, ANY INFORMATION CONTAINING AN










 


[image: alt]





D.S. 001 2016 SA 












 


[image: alt]





D.S. 009 2016 SA 
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Untitled - Granite Solutions Groupe 

posted in a conspicuous location at each work site or location in accordance with COMAR 14.09.01.02 and 14.09.01.03. WC
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Medienmitteilung - Groupe E 

07.05.2012 - Zur Vorbereitung auf die sich abzeichnenden neuen Anforderungen des vollstÃ¤ndig liberalisierten Strommarktes, haben die BKW FMB Energie AG, die Groupe E AG und die. Youtility AG entschieden, das seit 2005 durch BKW und Groupe E gemeinsa
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